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RICHTLINIEN SPORTLEREHRUNGEN 
(vom 25. September 2000 / 15. Februar 2005) 

Die Gemeinderäte von Oberägeri und Unterägeri genehmigen die folgenden Richtlinien für die 
Sportlerehrungen: 

I Zielsetzung 

Art. 1 Zielsetzung 
1 Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sind durch die politischen Behörden zu ehren und es 
ist ihnen eine offizielle Anerkennung zukommen zu lassen. 
2 Es geht darum, die Vorbild-Funktion hervorzuheben und zu sinnvoller Freizeitbeschäftigung im 
Sportbereich zu motivieren. 

II Kriterien 

Art. 2 Mitgliedschaft 
1 Die zu ehrende Person oder Mannschaft muss Mitglied eines im Aegerital domizilierten Sportver-
eins sein oder im Aegerital wohnen. 
2 Der Aegerer Sportverein muss Mitglied eines Schweizer Sportverbandes sein, der dem Schweize-
rischen Olympischen Verband (SOV) angeschlossen oder von diesem als Sportverband anerkannt 
ist. Über Ausnahmefälle entscheiden die Sportkommissionen. 

Art. 3 Sportliche Leistungen 
- Ränge 1 - 5 an offiziellen nationalen Titelkämpfen  

(Schweizermeisterschaften inkl. Turn/Sport- und Schützenfest sowie in Abweichung von der 
Rangregelung Kranzgewinn am Eidg. Schwing- und Älplerfest und Finalteilnahme am 
Schweizer Cup) 

- Teilnahme an internationalen Meisterschaften: 
- Ränge 1 - 10 an Europameisterschaften/Europacup  

(Gesamt- und Disziplinengesamtwertung) 
- Ränge 1 - 20 an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sowie im Weltcup 

(Gesamt- und Disziplinengesamtwertung) 
- Spezielle sportliche Leistungen  

(z. B. Aufstieg einer Mannschaft in die höchste Landesliga) 
- Besondere Verdienste im Bereich Sport 
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III Ehrungsantrag 

Art. 4 Grundsatz 
Ehrungsberechtigte sind vom eigenen Verein, von der Bevölkerung oder vom Gemeinderat vorzu-
schlagen. Ein entsprechender Aufruf im Amtsblatt wird einmal pro Jahr veröffentlicht. 

Art. 5 Unterlagen 

Den Sportkommissionen sind folgende Unterlagen zuzustellen: 
- kurzer Lebenslauf (mit Foto) 
- Mannschafts- oder Vereinsportrait (mit Foto) 
- sportlicher Werdegang 
- Kopie der offiziellen Rangliste 
- allfällige Perspektiven über den Trainer und die Zukunft usw. 

Art. 6 Termine 
Aktuelle sportliche Erfolge sind an die Sportkommissionen zu melden. Ehrungsanträge aus dem 
Vorjahr werden nicht mehr berücksichtigt. 

Art. 7 Ablauf 
Die Sportkommissionen prüfen die eingegangenen Anträge auf Vollständigkeit und Richtigkeit und 
entscheiden über die Anträge und laden zur Ehrungszeremonie ein. 

Art. 8 Auszeichnungen 
Die Sportlerinnen und Sportler bzw. Mannschaften werden wie folgt geehrt: 
- mit einem Geldbetrag in Form eines Checks oder mit einer Naturalgabe 

Art. 9 Ehrungszeremonie 
1 Die Ehrungszeremonie wird an einem geeigneten Anlass durchgeführt. Sie finden abwechs-
lungsweise in Oberägeri oder Unterägeri statt. 
2 Sind mehrere Personen oder Mannschaften zu ehren, wird ein separater Anlass – in der Regel im 
Frühjahr – durchgeführt. Der Anlass wird durch die Sportkommissionen organisiert. 
3 Die Zeremonie wird mit einer kurzen Ansprache eines Mitgliedes des Gemeinderates und einem 
Apéro umrahmt. 

Art. 10 Inkraftsetzung 
Diese Richtlinien kommen auf das Sportjahr 2000 erstmals zur Anwendung. 
 
 
6315 Oberägeri/6314 Unterägeri, 25. September 2000 / 15. Februar 2005 
 
GEMEINDERAT OBERÄGERI GEMEINDERAT UNTERÄGERI 
Der Präsident: Gustav Iten Der Präsident: Josef Ribary 
Der Schreiber: Jürg Meier  Die Schreiberin: Sylvia Derrer 
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